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RS OGH 1996/3/12 10ObS246/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1996

Norm

ASVG §175 Abs1

B-KUVG §90 Abs1

Rechtssatz

Trägt eine Weihnachtsfeier den Charakter einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung, dann steht sie

grundsätzlich auch unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Mit der Beendigung der

Betriebsveranstaltung endet auch der Unfallversicherungsschutz.
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